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Nachdem ich endlich mit der Visite fer-
tig war, musste ich bei den diabeti-
schen Füßen noch die Verbände wech-
seln . Jeder „Patientenfuß“ hatte seinen 
eigenen Verbandsplan, sodass ich auch 
da für weitere zwei Stunden beschäf-
tigt war . 

Es war dann schon gegen 19 .00 Uhr, als 
ich dachte, dass ich mich jetzt mal hin-
setzen kann, um etwas zu essen . Kaum 
zu Ende gedacht, klingelte aber erneut 
das Telefon und eine aufgeregte 
Schwester teilte mir mit, dass ein Pati-
ent über Luftnot klage . Also ging ich 
schnellen Schrittes einmal durch das 
halbe Klinikgelände auf die andere Sta-
tion, schaute mir den Patienten an, 
schrieb ein EKG und machte eine Blut-
entnahme . Auf dem EKG war aus mei-
ner Sicht glücklicherweise nichts Aku-
tes zu sehen, zeigte es aber trotzdem 
noch einmal meiner Hintergrundärztin, 

die sehr nett war und während ihres 
Dienstes im Labor forschte . 
Dann näherte sich der Feierabend und 
ich freute mich, den ersten Dienst über-
standen zu haben . Ich war 13 Stunden 
auf den Beinen, mein Schrittzähler am 
Handy zeigte mir über 14 .000 Schritte 
an und ich war hungrig und müde . Das 
Resümee meines Dienstes waren: zwei 
Tote (sie durften aber sterben), gefühlt 
tausend Blutentnahmen und Flexülen 
und keine Pause .

Zurückblickend würde ich jetzt einiges 
anders machen . Aber gerade als Anfän-
ger möchte man alles ganz genau 
machen, nimmt sich vielleicht auch zu 
viel zu Herzen und ist noch nicht so 
routiniert wie ein Facharzt, der seinen 
Beruf schon mehrere Jahre ausübt . 
Aber auch jetzt scheue ich mich nicht 
davor, Vorgesetzte anzurufen, wenn ich 
mir in irgendwelchen Situationen unsi-

cher bin . Schließlich geht es hier um 
unsere Patienten, für die man das 
Beste erreichen möchte . 

Dr . med . Nora Mühle, Dresden
Ärztin in Weiterbildung

Mein erster Dienst

Der erste Dienst ist für die 
meisten Ärzte eine prägende 
Erfahrung . Aus diesem 
Grund hat das „Ärzte blatt 
Sachsen“ junge Ärzte  
um ihre Erfahrungs - 
be richte gebeten . Diese sehr 
 anschaulichen Schilderungen 
veröffentlichen wir an dieser 
Stelle in loser Folge .

Aktuelle Fälle aus der Gutachterstelle

Verehrte Kolleginnen und Kollegen,
bevor wir Ihnen, wie im „Ärzteblatt 
Sachsen“, Heft 1/2019, angekündigt, 
einen weiteren Fall aus dem Material 
der Gutachterstelle zur Diskussion vor-
stellen, folgt zunächst unsere Bewer-
tung zu dem im „Ärzteblatt Sachsen“, 
Heft 1/2019, S . 12, vorgestellten Fall . 
Das postalische Echo war eher verhal-
ten (siehe S . 27) . Ob die Veröffentli-
chung zu Diskussionen im Ärztekreis 
geführt hat, wissen wir nicht .

Eine medizinisch sachverständige Be -
wertung des postoperativen Verlaufs 
bis hin zum plötzlichen Tod des Patien-
ten ist nicht möglich, da jedwede ärzt-

lichen Befunde zum Verlauf und zur 
Bewertung der pathologischen Labor-
befunde fehlen . Eine Kausalkette kann 
also weder belegt noch ausgeschlos-
sen werden . Eine nachvollziehbare 
Erklärung für diese Situation hat die 
Behandlungseinrichtung nicht vorge-
legt . Wir wissen also nicht, ob in der Tat 
nicht ärztlich visitiert wurde oder ob 
nur nicht dokumentiert wurde . Dass 
der postoperative Verlauf nach einem 
großen abdominalchirurgischen Eingriff 
ärztlich kontrollbedürftig ist, wird nie-
mand ernsthaft in Frage stellen . 

Mögliche Ansätze für die juristische 
Bewertung wären:

1 . Annahme eines Dokumentations-
fehlers im Sinne eines „einfachen“ 
Behandlungsfehlers; bei dieser 
Annahme bliebe der Patient 
 respektive seine Hinterbliebenen 
beweisbelastet, ein Kausalbeweis 
(Fehler als Ursache für den Todes-
fall) könnte von Seiten der Antrag-
steller kaum geführt werden .

2 . Annahme fehlender ärztlicher 
Kontrollen; hier käme man dem 
groben Behandlungsfehler sehr 
nahe mit der Folge der Beweis-
lastumkehr zu Lasten der Behand-
lungseinrichtung . Einen Entlas-
tungsbeweis kann die Einrichtung 
kaum führen .

Bewertung des ersten Falles aus der Gutachterstelle
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3 . Annahme eines Befunderhebungs-
fehlers . Hier wäre für die weitere 
Betrachtung von dem hypotheti-
schen Befund auszugehen, den die 
gebotene Befunderhebung erbracht 
hätte . Ist das mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ein reaktionspflichti-
ger und für den weiteren Verlauf 
entscheidender Befund, so wäre 
das Unterlassen dieser Reaktion 
(im konkreten Fall Relaparotomie 
bei Peritonitis) einem groben Be    - 
handlungsfehler gleichzusetzen, 

Patient männlich, Jahrgang 1967, be -
kannte Hämophilie A, Selbsttherapie 
durch Applikation von Faktor VIII 1 .000 E 
im zweitägigen Intervall, der Patient 
verfügt über ein Depot von 40 .000 E im 
häuslichen Kühlschrank, ambulante 
Betreuung durch das Hämophiliezent-
rum am Wohnort .

24 . Mai 2013; gegen 10 .00 Uhr
Vorstellung in der Notfallambulanz 
eines Krankenhauses der Grund- und 
Regelversorgung (am Wohnort) wegen 
heftiger Flankenschmerzen links; der 
Patient berichtet über die Hämophilie-
situation und teilt mit, dass er das Sub-
stitutionspräparat schnell zur Verfü-
gung stellen könne .

was gemäß § 630h Abs . 5 Satz 2 
dazu führt, dass das Beweisrisiko 
die Behandlungseinrichtung trifft . 
Die Behandlungseinrichtung 
müsste also beweisen, dass bei 
standardgemäßer Vorgehensweise 
sich am weiteren Verlauf höchst-
wahrscheinlich nichts geändert 
hätte . Dieser Beweis ist im  
konkreten Fall nicht zu führen .

Die Gutachterstelle hat, gestützt auf 
ein viszeralchirurgisches und ein häma-

diagnostik: Sonografie, CT → Feststel-
lung einer Nierenkapseleinblutung links .
therapie: Schmerztherapie, Verlegung 
des Patienten in urologische Fachab-
teilung am Ort, keine Kontaktaufnahme 
mit Hämophiliezentrum, keine Gerin-
nungsdiagnostik, keine Faktor-VIII-App-
likation, bei Verlegung kreislaufstabil .

Gegen 12 .50 Uhr
Eintreffen in der urologischen Fachab-
teilung (Krankenhaus der Grund- und 
Regelversorgung mit urologischer Fach-
abteilung am Wohnort), Patient kreis-
laufstabil, HB 9,42, starke Schmerzen 
linke Flanke .
therapie: Schmerztherapie, keine wei-
terführende Diagnostik oder Therapie, 
keine Kontaktaufnahme mit Hämophi-
liezentrum, keine Faktor-VIII-Applika-
tion, Verlegung per Hubschrauber zu 
Maximalversorger .
14 .52 Uhr
Aufnahme bei Maximalversorger mit 
instabilen Kreislaufverhältnissen, Hb 
bei Aufnahme 6,5 .
16 .36 Uhr 
Eingang Blutprobe Labor zur Bestim-
mung der Faktor-VIII-Aktivität (Aktivi-
tät bei 3 Prozent),

tologisch-onkologisches Sachverständi-
gengutachten, die Rechtsprechung zum 
Befunderhebungsfehler (Annahme 3) 
zur Grundlage ihrer Bewertung ge -
macht und auf dieser Grundlage dem 
Versicherer die Regulierung der An -
sprüche empfohlen . Die Tragik dieses 
Behandlungsfalles wird durch die Tat-
sache potenziert, dass eine fünfjährige, 
äußerst effektiv geführte und erfolg-
reiche onkologische Therapie gewisser-
maßen annulliert wurde .

Sonografie: 9 x 4 x 6 cm großes Kapsel-
hämatom der linken Niere,
ITS-Versorgung mit Antibiose, Volu-
mensubstitution, Arterenolstützung .  

18 .20 Uhr
Faktor-VIII-Substitution .
Die Applikation von Faktor VIII erfolgte 
damit circa acht Stunden nach der 
Feststellung der Nierenblutung, der 
Patient wurde während der Verlegun-
gen kreislaufinstabil und katechola-
minpflichtig . Das Hämatom wurde kon-
servativ behandelt . Ein bleibender Nie-
renschaden ist nicht eingetreten .
Der Patient macht gegenüber allen drei 
Behandlungseinrichtungen Schadens-
ersatzforderungen wegen nicht erfolg-
ter respektive verspäteter Applikation 
von Faktor VIII geltend .

Wie ist Ihre Auffassung? Halten Sie die 
Ansprüche für berechtigt? 

Dr . med . Rainer Kluge
Vorsitzender der Gutachterstelle für 

Arzthaftungsfragen
E-Mail: gutachterstelle@slaek .de

Hämophilie-Patient bei der Injektion 
von Gerinnungsfaktoren
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Der zweite Fall aus der Gutachterstelle




